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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1989

Norm

MRG §1 Abs2 Z2

Rechtssatz

Aus der Weiterbelassung des Arbeitnehmers in der Dienstwohnung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann

nicht ohne weiteres auf den Willen des Arbeitgebers geschlossen werden, nunmehr mit dem Arbeitnehmer einen nach

dem MRG geschützten Mietvertrag abzuschließen. (§ 48 ASGG).
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